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Fallbeispiel 6

Stadtwerke Osthausen GmbH (O) und Stadtwerke Westhausen GmbH (W) betreiben Stromver-
sorgungsnetze in benachbarten, unmittelbar aneinander angrenzenden Stadtgemeinden sowie
im Umland der beiden Städte. Beide Unternehmen haben den Netzbetrieb in jeweils eine
Netzgesellschaft ausgegliedert. Die jeweilige Stammfirma der Stadtwerke ist für den
Stromvertrieb zuständig. Zwischen den Unternehmen herrscht ein erbitterter Wettbewerb -
jedes Unternehmen versucht, bessere Ergebnisse zu erwirtschaften, als das jeweils andere.
Seit der Liberalisierung der Strommärkte werben die benachbarten Stadtwerke sich auch
gegenseitig Kunden ab.

Die O hatte traditionell etwas mehr Kunden, weil die Stadt O und die umliegenden Ortschaften
etwas mehr Einwohner haben (insgesamt 130.000 angeschlossene Haushalte). Da aber im
recht großen, im Westen des Gemeindegebiets liegenden Stadtteil Osthausen-Grauslich (ca.
20.000 Haushalte) ausgesprochen viele sozial schwache Einwohner leben, ist das
Finanzergebnis der O nicht besser, als das der W. Viele Kunden aus dem problematischen
Stadtteil, die im Rahmen der Grundversorgung mit Strom beliefert werden, bezahlen ihre
Rechnungen nicht. Die Eintreibung von daraus resultierenden Forderungen gestaltet sich
schwer und langwierig, viele Forderungen müssen immer wieder abgeschrieben werden.

Die W versorgt lediglich 105.000 Haushalte und Gewerbetreibende, dafür wirbt sie viel
aggressiver und gewinnt im direkt benachbarten Gebiet - auch im Stadtteil Osthausen-Grauslich
- immer mehr Kunden. Dabei ist der Vertrieb der W derart geschickt, dass ausschließlich
zahlende Kunden abgeworben werden. Im Ergebnis beliefert W insgesamt 25.000 Haushalte
und kleine Gewerbetreibende aus dem Netzbereich der O. 

Da auf diese Weise die O immer mehr lukrative Kunden verliert, die Grundversorgung der sozial
schwachen Letztverbraucher aber dennoch gewährleisten muss, sieht sie sich gezwungen,
gegen diese "ungesunde Schieflage" (so die Geschäftsleitung der O) etwas zu unternehmen.
Dabei kommt man bei O auf folgende Idee:
- die Netzgesellschaft der O wird in zwei GmbH-s aufgeteilt - in die Osthausen-Netzgesellschaft
GmbH (ON) und in die Osthausen-Grauslich-Netz GmbH (OGN);
- die letztgenannte Gesellschaft (OGN) übernimmt einen relativ gut abtrennbaren Netzbereich
im Stadtteil Osthausen-Grauslich und in einigen kleinen, technisch mit dem Netz des Stadtteils
gut verbundenen Gewerbegebieten (insgesamt 16.000 Haushalte bzw. Gewerbeeinheiten)

Die Maßnahmen werden umgesetzt und nun bereitet sich die O darauf vor, dass im Stadtteil
Osthausen-Grauslich die W die Grundversorgung übernehmen soll.

1) Wann muss ein Energieversorgungsunternehmen die Pflicht zur 
Grundversorgung übernehmen?

2) Muss W im oben geschilderten Fall die Grundversorgung im benannten 
Stadtteil übernehmen?

a. Rechtsquellen

§§ 36 ff. EnWG; StromGVV, GasGVV

b. Bestimmung des Grundversorgers

c. Pflichten des Grundversorgers

d. Ausnahmen von der Grundversorgungspflicht

e. Netzgebiet i. S. d. § 36 Abs. 1 EnWG
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2. Zivilrechtliche Mechanismen des Verbraucherschutzes im Energierecht

Fallbeispiel 7

1) A zieht in die Stadt Duselhausen um. Er kümmert sich nicht darum, wo er seinen Strom
bezieht. Er erhält von den Stadtwerken Duselhausen (S) eine Mitteilung, dass er nun in der
Grundversorgung seitens S mit Strom beliefert wird. A zahlt seine Rechnungen vorerst
anstandslos. Erst nachdem er eine Mitteilung bekommt, dass sein bisheriger Abschlag in Höhe
von 30 EUR monatlich auf 40 EUR erhöht werden soll, ist er nicht bereit, eine so kräftige
Preiserhöhung mitzumachen. Die Erhöhung des Abschlagsbetrages wird damit begründet, dass
sich der Strompreis um ca. 30 % geändert hat, wodurch die nächste Jahresrechnung
entsprechend höher ausfallen wird.

A hat gehört, dass man zu hohe Preissteigerungen nicht bezahlen muss. 

Kann er Zahlung des höheren Preises verweigern, ohne Sanktionen zu 
befürchten? Wie sollte er sich verhalten?

2) Bereits beim Umzug überlegt A, bei welchem Versorger er seinen Strom beziehen sollte. Er
stellt fest, dass die Stadtwerke Duselhausen (S) für seinen Single-Haushalt das beste Angebot
haben und entscheidet sich für einen für A günstigsten Vertrag bei S. Der Vertrag ist unbefristet
kann aber jeweils zum Jahresende durch jede der Parteien gekündigt werden. Er sieht vor, dass
der Strompreis für A durch S angepasst werden kann, wenn:

- der Stromlieferant der S seine Preise erhöht,

- die Netzentgelte sich ändern,

- die Höhe der im Strompreis enthaltenen Steuern sich ändert.

Nach einiger Zeit erhält A die Mitteilung, dass wegen Erhöhung der Preise beim
Stromlieferanten der S der Preis auch gegenüber A angepasst werden muss. A ist mit der
Anpassung nicht einverstanden und will den höheren Preis nicht zahlen. 

Kann A in diesem Fall Zahlung des höheren Preises verweigern?

a. Anwendbare Vorschriften

§§ 305 ff. BGB, § 315 BGB

b. Schutz des Schuldners vor unbilliger Leistungsbestimmung, § 315 BGB

c. Schutz vor benachteiligenden AGB-Klauseln, § 307 BGB

I. Fördermechanismen in der Energiewirtschaft

1. Förderung erneuerbarer Energien

Fallbeispiel 8

Der Finanzinvestor Gierig AG (G) möchte vom Trend zu erneuerbaren Energiequellen
profitieren und errichtet ein Windpark (40 MW) in der Stadt Grünhausen. In dieser Gemeinde
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